
I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 

17
 

Vertreter internationaler, regionaler und subregionaler Organisationen sowie der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich nichtstaatlicher Organisationen, des Privatsektors und der Medien, teilnehmen; 

 4. weist darauf hin, dass sie in Ziffer 14 der Resolution 67/190 den Präsidenten der Generalver-
sammlung ersucht hat, eine Zusammenfassung der Tagung auf hoher Ebene zu erarbeiten, in der die Erfol-
ge, die Defizite und die Probleme bei der Umsetzung des Weltaktionsplans und der einschlägigen Rechtsin-
strumente dargelegt werden, und beschließt, die Zusammenfassung den zuständigen Institutionen der Ver-
einten Nationen und sonstigen Akteuren zur Kenntnis zu bringen; 

 5. bittet die Mitgliedstaaten, den Heiligen Stuhl und den Staat Palästina in ihrer Eigenschaft als Be-
obachterstaaten und die Europäische Union in ihrer Eigenschaft als Beobachterin, bei der Tagung auf mög-
lichst hoher Ebene vertreten zu sein; 

 6. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, in die Delegationen, die sie zu der Tagung auf hoher 
Ebene entsenden, Vertreter der Zivilgesellschaft, die in der Bekämpfung des Menschenhandels aktiv sind, 
und Vertreter des Privatsektors aufzunehmen; 

 7. bittet alle zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen und sonstigen maßgeblichen regiona-
len und subregionalen Organisationen, an der Tagung auf hoher Ebene teilzunehmen; 

 8. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, eine Liste von interessierten Vertretern nicht-
staatlicher Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat aufzustellen, die an der 
Tagung auf hoher Ebene teilnehmen dürfen; 

 9. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung außerdem, eine Liste von Vertretern anderer 
maßgeblicher nichtstaatlicher Organisationen, zivilgesellschaftlicher Organisationen, des Privatsektors und 
der Medien, die in der Bekämpfung des Menschenhandels aktiv sind, aufzustellen und dabei den Grundsatz 
der Transparenz und den Grundsatz der ausgewogenen geografischen Vertretung zu berücksichtigen, die 
vorgeschlagene Liste den Mitgliedstaaten zur Prüfung nach dem Verfahren der stillschweigenden Zustim-
mung vorzulegen und die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Liste zu lenken; 

 10. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung ferner, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten 
die organisatorischen Regelungen für die Sitzungen endgültig festzulegen, unter Berücksichtigung der Sit-
zungsdauer, der Benennung der namhaften Persönlichkeit und des Vertreters einer nichtstaatlichen Organi-
sation mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, die auf der Eröffnungs-Plenarsitzung das Wort 
ergreifen sollen, und der Benennung der Vorsitzenden der interaktiven Podiumsdiskussionen, eingedenk der 
Repräsentationsebene sowie des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Vertretung; 

 11. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Institutionen der Vereinten Nationen, die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, privatwirtschaftliche Unternehmen und die sonstigen maßgeblichen Akteu-
re, die Unterstützung der Teilnahme von Vertretern aus Entwicklungsländern, einschließlich Vertretern 
nichtstaatlicher Organisationen aus diesen Ländern, zu erwägen, um eine möglichst breite Beteiligung zu 
gewährleisten, und ersucht den Generalsekretär, alle diesbezüglich erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

 12. beschließt, dass der Verlauf der Tagung auf hoher Ebene im Internet übertragen wird; 

 13. ermutigt die Mitgliedstaaten und sonstigen Akteure, weiter zu dem im Rahmen des Weltaktions-
plans geschaffenen Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Opfer des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, beizutragen. 
 
 

RESOLUTION 67/262 

Verabschiedet auf der 80. Plenarsitzung am 15. Mai 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 107 Stimmen 
bei 12 Gegenstimmen und 59 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/67/L.63 und Add.1, 
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Côte d’Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, Dschibuti, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Japan, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libyen, Luxemburg, Madagaskar, Maledi-
ven, Malta, Marokko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Palau, Panama, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 
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* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bahrain, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kanada, Katar, Kolumbien, Komoren, Kroatien,  
Kuwait, Lettland, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, 
Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-
Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Saudi-
Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Thailand, 
Tonga, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, 
Zypern. 
 Dagegen: Arabische Republik Syrien, Belarus, Bolivien (Plurinationaler Staat), China, Demokratische Volksre-
publik Korea, Ecuador, Iran (Islamische Republik), Kuba, Nicaragua, Russische Föderation, Simbabwe, Venezuela 
(Bolivarische Republik). 
 Enthaltungen: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Barba-
dos, Belize, Benin, Bhutan, Brasilien, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Domini-
ca, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Jamaika, Kambod-
scha, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Lesotho, Libanon, Mali, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, 
Niger, Nigeria, Paraguay, Ruanda, Salomonen, Sambia, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Togo, Trinidad und Tobago, Uganda, 
Ukraine, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 
 

67/262. Die Situation in der Arabischen Republik Syrien 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 66/176 vom 19. Dezember 2011, 66/253 A vom 16. Februar 2012, 
66/253 B vom 3. August 2012 und 67/183 vom 20. Dezember 2012 sowie die Resolutionen des Menschen-
rechtsrats S-16/1 vom 29. April 201123, S-17/1 vom 23. August 201123, S-18/1 vom 2. Dezember 201124, 
19/1 vom 1. März 201225, 19/22 vom 23. März 201225, S-19/1 vom 1. Juni 201226, 20/22 vom 6. Juli 
201227, 21/26 vom 28. September 201228 und 22/24 vom 22. März 2013, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 2042 (2012) vom 14. April 2012 und 2043 
(2012) vom 21. April 2012, 

 ferner unter Hinweis auf alle Resolutionen der Liga der arabischen Staaten betreffend die Situation in 
der Arabischen Republik Syrien, insbesondere Resolution 7595 vom 6. März 2013, in der die Liga die sehr 
ernste Situation in der Arabischen Republik Syrien geprüft hat, die durch die eskalierende Gewalt und die 
Tötungen in fast dem gesamten syrischen Hoheitsgebiet und durch die fortgesetzten schweren Menschen-
rechtsverletzungen seitens der syrischen Behörden entstanden ist, die schwere Waffen, Kriegsflugzeuge und 
Scud-Raketen zur Bombardierung von Wohnvierteln und bevölkerten Gebieten einsetzen, was die Zahl der 
Opfer stark erhöht und zu Binnenvertreibungen in der Arabischen Republik Syrien und einem Zustrom von 
Tausenden von Syrern in die Nachbarländer geführt hat, die vor der Gewalt fliehen, die sich gegen Frauen 
und Kinder richtet, welche Opfer furchtbarer Massaker wurden, sodass der syrische Staat zusammenzubre-
chen droht und die Sicherheit, der Frieden und die Stabilität in der Region gefährdet sind, 

 unter Hinweis auf die Resolution 2/4-EX (IS) der Organisation für Islamische Zusammenarbeit vom 
15. August 2012 über die Situation in der Arabischen Republik Syrien, in der die Organisation die sofortige 
Durchführung des Übergangsplans und die Entwicklung eines friedlichen Mechanismus forderte, der den 
Aufbau eines neuen, auf Pluralismus und einem demokratischen und zivilen System beruhenden syrischen 

_______________ 
23 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), Kap. I. 
24 Ebd., Supplement No. 53B und Korrigendum (A/66/53/Add.2 und Corr.1), Kap. II. 
25 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 und Korrigendum (A/67/53 und Corr.1), Kap. III, Abschn. A. 
26 Ebd., Kap. V.  
27 Ebd., Kap. IV, Abschn. A. 
28 Ebd., Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), Kap. III. 
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Staates gestattet, in dem Gleichheit auf der Grundlage des Gesetzes, der Staatsbürgerschaft und der Grund-
freiheiten herrscht, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die fortdauernde Eskalation der Gewalt in der Arabischen 
Republik Syrien, insbesondere über die nach wie vor ausgedehnten und systematischen schweren Men-
schenrechtsverletzungen und -missbräuche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, namentlich 
den anhaltenden Einsatz von schweren Waffen und Bombenangriffen durch die syrischen Behörden gegen 
die Bevölkerung des Landes, darunter der unterschiedslose Einsatz von ballistischen Flugkörpern und 
Streumunition, und über das Versäumnis der Regierung der Arabischen Republik Syrien, die Bevölkerung 
des Landes zu schützen, 

 mit dem Ausdruck der Empörung über die rasche Vermehrung der Zahl der Todesopfer in der Arabi-
schen Republik Syrien auf inzwischen mindestens 70.000, wie die Hohe Kommissarin der Vereinen Natio-
nen für Menschenrechte am 12. Februar 2013 berichtete29, 

 unter Hinweis darauf, dass die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte vor dem 
Menschenrechtsrat und dem Sicherheitsrat erklärt hat, dass in der Arabischen Republik Syrien wahrschein-
lich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, betonend, dass die syrischen Behörden 
solche schweren Verstöße nicht strafrechtlich verfolgt haben, und feststellend, dass die Hohe Kommissarin 
für Menschenrechte dem Sicherheitsrat wiederholt nahegelegt hat, die Situation dem Internationalen Straf-
gerichtshof zu unterbreiten, 

 es begrüßend, dass das Mandat der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission für die 
Arabische Republik Syrien verlängert wurde, und mit tiefem Bedauern über die mangelnde Zusammenar-
beit der Regierung der Arabischen Republik Syrien mit der Kommission, insbesondere darüber, dass sie 
den Mitgliedern der Kommission den Zutritt in das Land nach wie vor verweigert, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es in der Arabischen Republik Syrien zu schweren 
Rechtsverletzungen gegenüber Kindern kommt, dass unter den Opfern der von Regierungskräften, ein-
schließlich der syrischen Streitkräfte, Kräften des Nachrichtendiensts und Schabiha-Milizen, durchgeführ-
ten Militäreinsätze auch Kinder waren und dass Kinder Opfer von Tötung und Verstümmelung, willkürli-
cher Festnahme, Inhaftierung, Folter, Misshandlung und sexueller Gewalt waren, als menschliche Schutz-
schilde benutzt wurden und unter Verstoß gegen das Völkerrecht eingezogen und bei der Führung von 
Feindseligkeiten eingesetzt wurden, begrüßend, dass die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder 
und bewaffnete Konflikte einen zweiten Besuch in der Region plant, verlangend, dass alle Parteien ihr vol-
len und ungehinderten Zugang zu allen Gebieten der Arabischen Republik Syrien gewähren, und die Nach-
barländer auffordernd, ihr jede erforderliche Hilfe zur Verfügung zu stellen, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass sich Frauen in der Arabischen Republik Syrien in 
einer besonders verwundbaren Lage befinden und insbesondere Diskriminierung, sexuellem und sonstigem 
körperlichem Missbrauch, der Verletzung ihrer Privatsphäre und willkürlicher Festnahme und Inhaftnahme 
bei Razzien ausgesetzt werden, auch um ihre männlichen Verwandten zur Aufgabe zu zwingen, daran erin-
nernd, dass solche Akte sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit darstellen könnten, unterstreichend, wie wichtig es ist, jede sexuelle und ge-
schlechtsspezifische Gewalt zu verhüten, und begrüßend, dass die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs 
für sexuelle Gewalt in Konflikten beabsichtigt, die Arabische Republik Syrien zu besuchen, um diese 
Rechtsverletzungen und Missbräuche zu untersuchen, 

 missbilligend, dass die syrischen Behörden nicht alle willkürlich inhaftierten Personen freilassen und 
den zuständigen humanitären Organisationen nicht Zugang zu den Hafteinrichtungen gewähren, um die 
humane Behandlung der Inhaftierten zu gewährleisten, 

 sowie missbilligend, dass sich die humanitäre Lage weiter verschlechtert und dass die sichere und ra-
sche Bereitstellung humanitärer Hilfe für alle von den Kampfhandlungen betroffenen Gebiete nicht ge-
währleistet wird, 

_______________ 
29 Siehe S/PV.6917. 
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 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über mehr als eine Million Flüchtlinge und Millionen von Bin-
nenvertriebenen, die aufgrund der extremen Gewalt geflohen sind, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen, die Nachbarländer und andere Länder in der Region unternehmen, 
um syrische Flüchtlinge aufzunehmen, sich jedoch gleichzeitig der sozioökonomischen Folgen bewusst, die 
die Präsenz einer großen Flüchtlingsbevölkerung in diesen Ländern hat, insbesondere in Jordanien, Liba-
non, der Türkei, Irak und Ägypten, und die Mitgliedstaaten auffordernd, die syrischen Flüchtlinge auf der 
Grundlage des Prinzips der Lastenteilung in Abstimmung mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen aufzunehmen, 

 sowie unter Begrüßung des Beitrags, den die Mitgliedstaaten, namentlich die Länder in der Region, 
bereits zu den humanitären Maßnahmen geleistet haben, und daran erinnernd, dass es dringend erforderlich 
ist, finanzielle Unterstützung zugunsten des Plans für humanitäre Maßnahmen in Syrien und der regionalen 
Flüchtlingshilfsmaßnahmen bereitzustellen, 

 ihre Entschlossenheit bekundend, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um der syrischen Zivilbevölke-
rung Schutz zu gewähren, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Drohung der syrischen Behörden, chemische oder 
biologische Waffen einzusetzen, und über Behauptungen, denen zufolge solche Waffen eingesetzt wurden, 
und den Beschluss des Generalsekretärs begrüßend, alle Behauptungen bezüglich ihres Einsatzes in der 
Arabischen Republik Syrien zu untersuchen, 

 betonend, dass rasche Fortschritte im Hinblick auf einen politischen Übergang die beste Möglichkeit 
darstellen, die Situation in der Arabischen Republik Syrien friedlich beizulegen, in Bekräftigung ihrer Un-
terstützung für das Engagement des Generalsekretärs und des Gemeinsamen Sonderbeauftragten der Ver-
einten Nationen und der Liga der arabischen Staaten für Syrien und für alle diplomatischen Bemühungen 
mit dem Ziel, eine politische Lösung der Krise herbeizuführen, sowie in Bekräftigung der Rolle der regio-
nalen und subregionalen Organisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit gemäß Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen und unter Begrüßung der einschlägigen Resolu-
tionen der Liga der arabischen Staaten zur Situation in der Arabischen Republik Syrien, 

 unter Hinweis auf alle Treffen der Gruppe der Freunde des syrischen Volkes, insbesondere das am 
12. Dezember 2012 in Marrakesch (Marokko) abgehaltene vierte Ministertreffen, auf dem die Teilnehmer 
die Nationale Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte als legitime Vertreterin des syri-
schen Volkes anerkannten, 

 in Bekräftigung ihres nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Arabischen Republik Syrien sowie zu den Grundsätzen der Charta, 

 daran erinnernd, dass alle Mitglieder der Vereinten Nationen in ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlas-
sen haben, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte30 
und der einschlägigen internationalen Menschenrechtsnormen, einschließlich des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte31, und daran erinnernd, dass die Arabische Republik Syrien ver-
pflichtet ist, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen, 
 

Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte 

 1. verurteilt mit Nachdruck den weiter eskalierenden Einsatz von schweren Waffen durch die syri-
schen Behörden, namentlich die unterschiedslose Beschießung von Panzern und Flugzeugen aus, den Ein-

_______________ 
30 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html. 
31 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 
Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
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satz ballistischer Flugkörper und anderer unterschiedslos wirkender Waffen gegen Bevölkerungszentren 
sowie den Einsatz von Streumunition; 

 2. verurteilt außerdem mit Nachdruck alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die nach 
wie vor ausgedehnten und systematischen schweren Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
durch die syrischen Behörden und die der Regierung angeschlossenen Schabiha-Milizen, wie den Einsatz 
von schweren Waffen, Bombenangriffen und sonstiger Gewalt gegen Zivilpersonen, Angriffe auf Schulen, 
Krankenhäuser und Kultstätten, Massaker, willkürliche Hinrichtungen, außergerichtliche Tötungen, die 
Tötung und Verfolgung von Demonstranten, Menschenrechtsverteidigern und Journalisten, willkürliche 
Inhaftierungen, Verschwindenlassen, Verletzungen der Rechte des Kindes, einschließlich der Einziehung 
und des Einsatzes von Kindern bei der Führung von Feindseligkeiten unter Verstoß gegen das Völkerrecht, 
die rechtswidrige Behinderung des Zugangs zu medizinischer Behandlung, das Nichtschonen und den 
Nichtschutz von Sanitätspersonal, Folter, systematische sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigungen 
in Haftanstalten, und Misshandlungen, einschließlich an Kindern, sowie alle Menschenrechtsverletzungen 
oder Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch regierungsfeindliche bewaffnete Gruppen; 

 3. verurteilt jegliche Gewalt, ungeachtet dessen, von welcher Seite sie ausgeht, und fordert alle Par-
teien auf, alle Formen von Gewalt, einschließlich terroristischer Handlungen und Gewalt- oder Einschüch-
terungshandlungen, die sektiererische Spannungen schüren könnten, sofort zu beenden und ihren Verpflich-
tungen nach dem Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts, genauestens nachzukommen; 

 4. verlangt, dass alle Parteien alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, einschließlich der 
Angriffe auf Zivilpersonen, sofort beenden, verlangt außerdem, dass die syrischen Behörden alle Verlet-
zungen der internationalen Menschenrechtsnormen sofort beenden, ihre Verantwortung für den Schutz der 
Bevölkerung wahrnehmen und ihren Verpflichtungen nach dem anwendbaren Völkerrecht, namentlich dem 
auf die Rechte und den Schutz von Frauen und Mädchen anwendbaren Völkerrecht und dem Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes32, uneingeschränkt nachkommen, fordert alle Konfliktparteien auf, über 
ihre jeweiligen Befehlsketten klare Anordnungen gegen sexuelle Gewalt zu erlassen und Ermittlungen 
durchzuführen, um diejenigen, die sexuelle Gewalt begangen haben, zur Rechenschaft zu ziehen, fordert 
außerdem alle Parteien auf, den sofortigen Zugang der Überlebenden sexueller Gewalt zu den verfügbaren 
Diensten zu erleichtern, und fordert die Geber nachdrücklich auf, die Dienste für die gesundheitliche und 
psychosoziale Betreuung und den Schutz der Überlebenden zu unterstützen; 

 5. verlangt, dass die syrischen Behörden sofort alle willkürlich inhaftierten Personen, darunter die 
Mitglieder des Syrischen Zentrums für Medien und das Recht der freien Meinungsäußerung, freilassen, 
eine Liste aller Haftanstalten veröffentlichen, gewährleisten, dass die Haftbedingungen dem anwendbaren 
Völkerrecht entsprechen, und unabhängigen Beobachtern sofort den Zugang zu allen Haftanstalten gestat-
ten; 

 6. verurteilt nachdrücklich die Beschießungen und den Schusswaffengebrauch durch syrische Streit-
kräfte in Nachbarländer hinein, die Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung dieser Länder sowie unter 
syrischen Flüchtlingen forderten, unterstreicht, dass diese Vorfälle einen Verstoß gegen das Völkerrecht 
darstellen, betont, dass die Krise in der Arabischen Republik Syrien eine schwere Bedrohung der Sicherheit 
ihrer Nachbarn und des Friedens und der Stabilität in der Region darstellt und gravierende Auswirkungen 
auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit hat, und fordert die Regierung der Arabischen Repu-
blik Syrien auf, die Souveränität der Nachbarstaaten zu achten und ihre diesbezüglichen internationalen 
Verpflichtungen zu erfüllen; 

 7. verlangt, dass die syrischen Behörden der unabhängigen internationalen Untersuchungskommis-
sion und den in ihrem Namen tätigen Personen sofort vollen und ungehinderten Zutritt und Zugang zu allen 
Gebieten der Arabischen Republik Syrien gewähren, verlangt außerdem, dass alle Parteien mit der Untersu-
chungskommission bei der Wahrnehmung ihres Mandats zur Untersuchung aller seit März 2011 in der Ara-
bischen Republik Syrien mutmaßlich begangenen Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsnor-
men sowie mit den anderen Sonderverfahren der Vereinten Nationen uneingeschränkt zusammenarbeiten, 

_______________ 
32 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; 
LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
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und bittet die Untersuchungskommission, die Generalversammlung über die Menschenrechtssituation in 
der Arabischen Republik Syrien zu unterrichten; 

 8. betont erneut, wie wichtig es ist, für Rechenschaft zu sorgen, und wie notwendig es ist, die Straf-
losigkeit zu beenden und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für schwere Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht und schwere Verletzungen und Missbräuche der internationalen Menschenrechtsnormen, 
einschließlich solcher, die möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen, verantwortlich sind, entsprechend den Empfehlungen der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte; 

 9. legt dem Sicherheitsrat nahe, diesbezüglich geeignete Maßnahmen zu erwägen; 

 10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass das syrische Volk auf der Grundlage breiter, alle Seiten ein-
schließender und glaubwürdiger Konsultationen innerhalb des völkerrechtlich vorgegebenen Rahmens und 
entsprechend dem Grundsatz der Komplementarität die innerstaatlichen Verfahren und Mechanismen fest-
legt, um Aussöhnung herbeizuführen, die Wahrheit zu klären, die für schwere Rechtsverletzungen Verant-
wortlichen zur Rechenschaft zu ziehen sowie den Opfern Wiedergutmachung und wirksame Rechtsbehelfe 
zu gewähren; 

 11. verlangt, dass die syrischen Behörden ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf chemi-
sche und biologische Waffen streng einhalten, namentlich die Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats 
vom 28. April 2004 und das am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichnete Protokoll über das Verbot der Ver-
wendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Krie-
ge33, und verlangt außerdem, dass die syrischen Behörden chemische und biologische Waffen oder dazuge-
höriges Material weder einsetzen noch an nichtstaatliche Akteure weitergeben und dass die syrischen Be-
hörden ihrer Verpflichtung nachkommen, über alle chemischen und biologischen Waffen und dazugehöri-
ges Material Rechenschaft abzulegen und sie zu sichern; 

 12. verlangt außerdem, dass die syrischen Behörden dem Generalsekretär im Rahmen seiner Untersu-
chung aller Behauptungen hinsichtlich des Einsatzes chemischer Waffen vollen und ungehinderten Zugang 
gewähren, und fordert alle Parteien auf, bei dieser Untersuchung zu kooperieren; 
 

Humanitäre Lage 

 13. missbilligt es, dass sich die humanitäre Lage verschlechtert und dass die sichere und rasche Bereit-
stellung humanitärer Hilfe für alle von den Kampfhandlungen betroffenen Gebiete nicht gewährleistet wird; 

 14. wiederholt ihre Aufforderung an die syrischen Behörden, den vereinbarten Plan für humanitäre 
Maßnahmen sofort vollständig umzusetzen, und ihre Aufforderung an alle Konfliktparteien, dem humanitä-
ren Personal sofort den sicheren, vollen und ungehinderten Zugang zu allen hilfebedürftigen Bevölke-
rungsgruppen in allen Teilen der Arabischen Republik Syrien, insbesondere zu den medizinischen Einrich-
tungen, zu gestatten, und fordert diese Parteien auf, mit den Vereinten Nationen und den zuständigen hu-
manitären Organisationen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um die Bereitstellung humanitärer Hilfe 
auf den effektivsten Wegen zu erleichtern; 

 15. verlangt, dass die syrischen Behörden den Zugang der humanitären Organisationen auf den effek-
tivsten Wegen zu allen Hilfebedürftigen erleichtern, namentlich indem sie vordringlich Genehmigungen für 
grenzüberschreitende humanitäre Einsätze erteilen, und legt allen Parteien in der Arabischen Republik Sy-
rien nahe, die Bereitstellung von Hilfe in den von ihnen kontrollierten Gebieten, auch über die Konfliktli-
nien hinweg, zu erleichtern, damit der Plan für humanitäre Maßnahmen vollständig umgesetzt werden 
kann; 

 16. verurteilt nachdrücklich alle Angriffe und Gewaltandrohungen gegenüber humanitärem und medi-
zinischem Personal sowie medizinischen Einrichtungen und Fahrzeugen unter Verstoß gegen das Völker-
recht sowie die Benutzung ziviler medizinischer Einrichtungen, einschließlich Krankenhäusern, für militä-

_______________ 
33 League of Nations, Treaty Series, Vol. XCIV, Nr. 2138. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dRGBl. 1929 II S. 173; 
LGBl. 1991 Nr. 69; öBGBl. Nr. 202/1928; SR 0.515.105. 
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rische Zwecke und fordert, dass alle medizinischen Einrichtungen im Einklang mit dem anwendbaren Völ-
kerrecht frei von Waffen, einschließlich schwerer Waffen, sind; 

 17. verurteilt alle gegen das Personal der Vereinten Nationen gerichteten Angriffe, Inhaftierungen und 
Gewaltandrohungen und fordert in dieser Hinsicht alle Parteien auf, die Menschenrechte und die Vorrechte 
und Immunitäten des Personals der Vereinten Nationen und des sonstigen in Durchführung des Mandats 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätigen Personals zu achten; 

 18. bekundet ihre ernste Besorgnis über die infolge der anhaltenden Gewalt steigenden Zahlen von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die die Fähigkeit der Nachbarländer zur ausreichenden Deckung des 
humanitären Bedarfs der syrischen Flüchtlinge untergraben könnten; 

 19. dankt den Nachbarländern und den Ländern der Region erneut für die erheblichen Anstrengungen, 
die sie unternommen haben, um denjenigen, die infolge der Gewalt aus der Arabischen Republik Syrien 
geflohen sind, Hilfe zu leisten, und fordert alle zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen, insbe-
sondere das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, und andere Geber und humani-
täre Akteure nachdrücklich auf, den syrischen Flüchtlingen und ihren Aufnahmeländern dringend koordi-
nierte Unterstützung zu gewähren; 

 20. begrüßt es, dass die Regierung Kuwaits am 30. Januar 2013 die Beitragsankündigungskonferenz 
für den gemeinsamen Hilfsappell der Vereinten Nationen ausgerichtet hat; 

 21. ersucht den Sonderberichterstatter für die Menschenrechte Binnenvertriebener, in Zusammenarbeit 
mit dem Sekretariat der Generalversammlung innerhalb von 90 Tagen einen schriftlichen Bericht über die 
äußerst prekäre Lage vorzulegen, in der sich die Binnenvertriebenen in der Arabischen Republik Syrien in 
Bezug auf ihre Sicherheit, ihre grundlegenden Rechte und ihre Existenzsicherung befinden, und Empfeh-
lungen zur Deckung ihres Hilfe- und Schutzbedarfs und zur Erhöhung der Wirksamkeit der internationalen 
Antwortmaßnahmen auf die Vertreibung abzugeben; 

 22. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Aufnahmeländern dringend finan-
zielle Unterstützung zu gewähren, um sie in die Lage zu versetzen, den wachsenden humanitären Bedarf 
der syrischen Flüchtlinge und der betroffenen Gemeinschaften zu decken, und zu erwägen, das Flüchtlings-
problem durch geeignete Mittel und Maßnahmen im Einklang mit dem Grundsatz der Lastenteilung anzu-
gehen; 

 23. fordert alle Geber nachdrücklich auf, im Rahmen des Plans für humanitäre Maßnahmen und des 
regionalen Plans für Flüchtlingshilfsmaßnahmen den Vereinten Nationen und den internationalen humanitä-
ren Organisationen sowie den Aufnahmeländern zügig finanzielle Unterstützung zu gewähren, damit sie 
den Plan für humanitäre Maßnahmen innerhalb des Landes aktiver umsetzen können; 

 24. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem syrischen Volk jede Unterstützung zu gewähren, und ermutigt 
die Mitgliedstaaten, zu den humanitären Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen beizutragen; 
 

Politischer Übergang 

 25. wiederholt ihre Forderung nach einem alle Seiten einschließenden und von Syrien geleiteten poli-
tischen Übergang zu einem demokratischen und pluralistischen politischen System, in dem alle Bürger 
gleich sind, ungeachtet ihrer Bindungen, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Überzeugung, namentlich 
durch die Einleitung eines ernsthaften politischen Dialogs zwischen glaubwürdigen, bevollmächtigten und 
für beide Seiten annehmbaren Vertretern der syrischen Behörden und der syrischen Opposition; 

 26. begrüßt es, dass am 11. November 2012 in Doha die Nationale Koalition der syrischen Revolu-
tions- und Oppositionskräfte als ein für den politischen Übergang notwendiger effektiver und repräsentati-
ver Gesprächspartner geschaffen wurde und dass sich die Koalition in ihren Kommuniqués vom 15. und 
23. Februar 2013 und 20. April 2013 zu dem Grundsatz eines politischen Übergangs bekannt hat, der zu 
einer zivilen, demokratischen und pluralistischen Arabischen Republik Syrien führt, in der alle Bürger 
gleich sind, ungeachtet des Geschlechts, der Religion oder der ethnischen Zugehörigkeit, und stellt fest, 
dass die Koalition breite internationale Anerkennung als legitime Vertreterin des syrischen Volkes erhalten 
hat, namentlich auf dem vierten Ministertreffen der Gruppe der Freunde des syrischen Volkes; 
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 27. begrüßt außerdem die Anstrengungen der Liga der arabischen Staaten, eine politische Lösung für 
die Situation in der Arabischen Republik Syrien herbeizuführen, sowie ihre einschlägigen Resolutionen in 
dieser Hinsicht; 

 28. bekräftigt ihre Unterstützung für die Mission des Gemeinsamen Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten für Syrien und verlangt in dieser Hinsicht, dass alle syrischen 
Parteien mit seinem Büro zusammenarbeiten, um den in dem Schlusskommuniqué der Aktionsgruppe für 
Syrien vom 30. Juni 201234 dargelegten Übergangsplan rasch und auf eine Weise umzusetzen, die die Si-
cherheit aller in einer Atmosphäre der Stabilität und der Ruhe garantiert, klare und unumkehrbare Über-
gangsschritte innerhalb eines festen Zeitplans umfasst und die Einsetzung eines auf Konsens beruhenden 
Übergangs-Regierungsorgans mit vollen Exekutivbefugnissen vorsieht, dem alle Präsidentschafts- und Re-
gierungsaufgaben übertragen werden, einschließlich der mit militärischen, Sicherheits- und nachrichten-
dienstlichen Fragen zusammenhängenden Aufgaben, sowie eine Überprüfung der Verfassung auf der 
Grundlage eines alle Seiten einschließenden nationalen Dialogs und die Durchführung freier und fairer 
Mehrparteienwahlen im Rahmen dieser neuen verfassungsmäßigen Ordnung; 

 29. ersucht den Generalsekretär, Unterstützung und Hilfe für die Umsetzung des in dem Schlusskom-
muniqué der Aktionsgruppe für Syrien dargelegten Übergangsplans bereitzustellen, und ermutigt die Mit-
gliedstaaten, in dieser Hinsicht aktive diplomatische Unterstützung zu gewähren; 

 30. ersucht darum, dass der Generalsekretär in enger Abstimmung mit den internationalen Finanzinsti-
tutionen, den zuständigen regionalen und internationalen Organisationen, namentlich der Liga der arabi-
schen Staaten, anderen maßgeblichen internationalen Akteuren und syrischen Vertretern Planungen für die 
Gewährung von Unterstützung und Hilfe für einen von Syrien geleiteten Übergang einleitet und dass ihm in 
dieser Hinsicht angemessene Ressourcen gewährt werden; 

 31. ersucht den Generalsekretär, innerhalb von 30 Tagen über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten.  
 
 

RESOLUTION 67/263 

Verabschiedet auf der 82. Plenarsitzung am 17. Mai 2013, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutions-
entwurfs A/67/L.65 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bela-
rus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Laos, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Monaco, Mongolei, Montenegro, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 
 
 

67/263. Zuverlässiger und stabiler Energietransit und sein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
und zur internationalen Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 63/210 vom 19. Dezember 2008, 

 sowie unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“35, 

 eingedenk der wachsenden Rolle des Energietransits in globalen Prozessen, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle von Transportzentren für den zuverlässigen und stabilen Energie-
transit zu den internationalen Märkten, 

_______________ 
34 A/66/865-S/2012/522, Anhang. 
35 Resolution 66/288, Anlage. 




